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Bildungs- und     

30.04.2014     

BSA 2014/05     

 

 Geschäftsstelle Gemeinderat 

 Schriftführerin: Ulrike Engele 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Bildungs- und Sozialausschuss 
30.04.2014, Nr. BSA 2014/05 
 

 
Öffentlich 

1. Kinderbetreuung in Ravensburg 
- Bericht und Bedarfsplanung 2014/2015 
Vorlage: DS 2014/124 

  

 

 

Beratungsergebnis:  einstimmig beschlossen 

    Ja 11  Nein 0  Enthaltungen 0 

 

Beschluss: 

1. Der Bildungs- und Sozialausschuss nimmt von dem Bericht Kenntnis und stimmt 
der Bedarfsplanung 2014/2015 'Kinderbetreuung in Ravensburg' zu. 

2. Die Kindertagesstätten sind bis Ende des Jahres mit Brandmeldern auszustatten. 

3. Die im Rahmen der Brandschutzbegehung festgestellten Mängel sind zu beseiti-
gen und die erforderlichen baulichen Maßnahmen einzuleiten. Die sicherheitsre-
levanten Maßnahmen sind vorrangig vor sonstigen Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen. 

4. Die zurückgestellte Sanierungsmaßnahme der Sanitäranlagen in der Kinderta-
gesstätte St. Norbert soll im Haushaltsjahr 2015 realisiert werden. 

5. Die zurückgestellte Sanierungsmaßnahme der Ev. Kindertagesstätte Markus soll 
im Haushaltsjahr 2015 realisiert werden. 

6. Der bisherige Kindergarten St. Felicitas wird in Verbindung mit der Entwicklung 
des Neubaugebiets "Wohnen am Hofgut" erweitert. Es wird eine Gruppe für Kin-
der unter 3 Jahren sowie weitere Räumlichkeiten für einen zukünftigen Ganzta-
gesbetrieb im Rahmen eines Anbaus eingerichtet. Die Gruppen können nach Be-
darf als altersgemischte Gruppen geführt werden. In der Kindertagesstätte wird 
bei Bedarf zukünftig auch ein Mittagstisch angeboten. 
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Beratungsergebnis:  einstimmig beschlossen 

    Ja 11  Nein 0  Enthaltungen 0 

 

Beschluss: 

7. Die Kindertagesstätte St. Felicitas soll zu einem Familienzentrum ausgebaut wer-
den. Die Verwaltung wird beauftragt die räumlichen Planungen und die Entwick-
lung einer Konzeption gemeinsam mit der Katholischen Gesamtkirchengemeinde 
Ravensburg weiter zu führen und über die Kostentragung mit der Kirche zu ver-
handeln. 

 

Beratungsergebnis:  einstimmig beschlossen 

    Ja 9  Nein 0  Enthaltungen 0 

 

Beschluss: 

8. Die Waldorf - Kindertagesstätte in der Weststadt wird um eine Naturgruppe mit bis 
zu 20 Plätzen erweitert. 

 

Beratungsergebnis:  mehrheitlich beschlossen 

    Ja 10  Nein 1  Enthaltungen 0 

 

Beschluss: 

9. Die Waldgruppen für Kinder unter 3 Jahren in Trägerschaft der Johanniter Unfall-
hilfe werden von 8 auf 10 – 12 Plätze aufgestockt. 

 

Beratungsergebnis:  einstimmig beschlossen 

    Ja 11  Nein 0  Enthaltungen 0 

 

Beschluss: 

10. In der Kindertagesstätte St. Maria sollen die Ausbaumaßnahmen fortgesetzt und 
die Voraussetzungen für ein durchgängiges Ganztagesangebot geschaffen wer-
den. Hierfür ist der Ausbau des II. OG erforderlich und zu planen. 

11. In den einzelnen Kindertagesstätten kann es zu Anpassungen der Gruppenfor-
men und Öffnungszeiten einzelner Gruppen kommen. Bei Veränderung der Nach-
fragen sollen Anpassungen sowohl nach individuellen Bedarfen, aber auch unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Einvernehmen mit den Trägern der Kinderta-
gestätten erfolgen. 

12. Die Kindertagesstätte Bruder Klaus in Taldorf wird als eingruppige Einrichtung für 
Kinder zwischen 2 Jahren bis zur Einschulung (AM – Gruppe) geführt. 

13. Bei Bedarf und nach erneuter Beschlussfassung kann in der Kindertagesstätte 
Bruder Klaus in Taldorf eine zweite Gruppe als Kleingruppe eingerichtet werden. 
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14. Zur Verbesserung der Auslastung können in der Kindertagesstätte Bruder Klaus 
auch auswärtige Kinder aufgenommen werden, sofern dies nicht zu einem Mehr-
bedarf an Gruppe oder einer wesentlichen Veränderung der Angebotszeit führt. 

 

Beratungsergebnis:  einstimmig beschlossen 

    Ja 11  Nein 0  Enthaltungen 0 

 

Beschluss: 

15. a) Es soll bis zur Bedarfsplanung 2015 / 2016 geprüft werden, wie auf den vor-
aussichtlichen Mehrbedarf an Plätzen in der Ortschaft Schmalegg auf Grund des 
Neubaugebietes reagiert werden kann. 
b) Es wird angeregt zu prüfen, ob die Einrichtung einer Wald- oder Naturgruppe 
für Schmalegg sinnvoll, notwendig und realisierbar ist. 

 

Beratungsergebnis:  einstimmig beschlossen 

    Ja 11  Nein 0  Enthaltungen 0 

 

Beschluss: 

16. Die Verwaltung wird beauftragt im Rahmen der Bedarfsplanung für Kinderbetreu-
ung in Ravensburg 2015 / 2016 eine Elternbefragung bei allen Eltern mit Kindern 
im Alter 0 – 6 Jahre durchzuführen. 

 

Beratungsergebnis:  einstimmig beschlossen 

    Ja 11  Nein 0  Enthaltungen 0 

 

Beschluss: 

17. Die Auflösungsdauer geleisteter städtischer Investitionskostenzuschüsse wird wie 
folgt festgelegt: für Investitionen an Gebäuden 25 Jahre, für den Außenbereich 15 
Jahre und für die Innenausstattung 10 Jahre. Sollte es zu einer Nutzungsände-
rung vor Ablauf der o.g. Auflösungsdauer kommen, ist der Zuschuss anteilig an 
die Stadt Ravensburg zurückzuzahlen. 

18. Vorstehende Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Mittelbereitstellung im 
Haushalt 2014 und im Haushalt und der Finanzplanung 2015 ff. Mit den jeweiligen 
Sachbeschlüssen sind die jährlichen finanziellen Belastungen und Auswirkungen 
auf den Zuschussbedarf im UA 1.4641 aufzuzeigen. 
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2. Umsetzung Familienbericht 
- Vorstellung Logo Familienfreundliches Ravensburg 
Vorlage: DS 2014/122 

  

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

1. Das neue Logo "Ravensburg für Familien" für familienfreundliche Angebote wird 
zur Kenntnis genommen.  

 

 

3. Bekanntgaben, Verschiedenes 
- ggf. Tischvorlage 

  

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

  

 

 

 

 

Verteiler: 

1. Stadträte 

2. alle städt. Ämter 

3. Presse 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

05.05.2014 

 

gez. Ulrike Engele 
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